
BGer 2C 286/2017 vom 29. Mai 2017
Bundesgericht, 2017-05-29, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_286_2017

FR: TF 2C 286/2017 du 29 mai 2017

IT: TF 2C 286/2017 del 29 maggio 2017

Regeste

Widerruf Niederlassungsbewilligung | Bürgerrecht und Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen
von Amtes wegen ( Art. 29 Abs. 1 BGG ) und mit freier Kognition ( BGE 141 II 113 E. 1 S.
116).

E. 1.1
Die Beschwerde betrifft eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts ( Art. 82 lit. a BGG ).
Sie ist nach Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 sowie Art. 90 BGG zulässig gegen
Endentscheide letzter kantonaler Gerichtsinstanzen. Soweit der Beschwerdeführer den
Rekursentscheid vom 5. Oktober 2016 und die Verfügung des Migrationsamts vom 30. Juni
2016 anficht, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, weil es sich dabei nicht um kantonal
letztinstanzliche Entscheide handelt. Das gilt gleichermassen für den Antrag, eine
Ausreisefrist von sechs Monaten anzusetzen: Das Migrationsamt hat mit Schreiben vom 23.
Februar 2017 eine neue Ausreisefrist angesetzt, weil die von der Sicherheitsdirektion im
Rekursentscheid vom 5. Oktober 2016 angesetzte Frist während des
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens abgelaufen ist. Auch diesbezüglich liegt kein kantonal
letztinstanzlicher Entscheid vor, der beim Bundesgericht angefochten werden könnte.
Zulässiges Anfechtungsobjekt im bundesgerichtlichen Verfahren bildet somit einzig der
Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 1. Februar 2017, der das kantonale Verfahren in
Bezug auf den Widerruf der Niederlassungsbewilligung und die Wegweisung, nicht aber
die Ausreisefrist zum Abschluss brachte ( Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 90 BGG ).

E. 1.2
Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde unzulässig gegen Entscheide
betreffend Bewilligungen, auf die weder das Bundes- noch das Völkerrecht einen Anspruch
einräumt ( Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG ). Soweit ein materieller Entscheid dieser
Einschränkung unterliegen würde, gilt dies auch für einen Nichteintretensentscheid in
derselben Sache (vgl. BGE 137 I 371 E. 1.1 S. 373; Urteile 2C_139/ 2016 vom 14. Juni
2016 E. 1.2). Streitgegenstand im kantonalen Verfahren war in der Hauptsache der
Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers, auf deren Weitergeltung
grundsätzlich ein Anspruch besteht (vgl. BGE 135 II 1 E. 1.1 S. 3 f.; Urteil 2C_706/ 2015
vom 24. Mai 2016 E. 1.1 [nicht publ. in: BGE 142 II 265 ], mit Hinweis). Soweit dies den
Widerruf der Niederlassungsbewilligung betrifft, kann gegen den Nichteintretensentscheid
des Verwaltungsgerichts vom 1. Februar 2017 folglich Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben werden ( Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG e



contrario). Von vorneherein nicht einzutreten ist demgegenüber auf die ebenfalls erhobene
subsidiäre Verfassungsbeschwerde, mit der sich der Beschwerdeführer - unabhängig von
der damit verbundenen Ausreisefrist - auch gegen seine Wegweisung aus der Schweiz
wendet: In Bezug auf die Wegweisung steht zwar die subsidiäre Verfassungsbeschwerde
offen (Art. 83 lit. c Ziff. 4 i.V.m. Art. 113 BGG ), doch erhebt der Beschwerdeführer in
diesem Zusammenhang keine Verfassungsrügen ( Art. 116 BGG ), die nicht bereits im
Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zu behandeln sind,
soweit es zu einer materiellen Beurteilung der Angelegenheit kommt (vgl. BGE 137 II 305
E. 1.1 S. 307; Urteile 2C_284/2016 vom 20. Januar 2017 E. 1.3 und 2C_1085/2016 vom 9.
März 2017 E. 1.2).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Er ist durch den
angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat grundsätzlich ein schutzwürdiges
Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung ( Art. 89 Abs. 1 BGG ). Anders verhält es
sich mit der beantragten Feststellung, dass er Anspruch auf Fortbestehen der
Niederlassungsbewilligung habe. Im Verhältnis zu Leistungs- oder Gestaltungsbegehren
kommt Feststellungsbegehren subsidiärer Charakter zu (vgl. BGE 141 II 113 E. 1.7 S. 123
mit Hinweisen). Sie sind nur zulässig, wenn ein gleichwertiger rechtsgestaltender Entscheid
ausgeschlossen ist und setzen ein entsprechendes schutzwürdiges rechtliches oder
tatsächliches Interesse voraus, das aktuell und praktisch ist ( BGE 137 II 199 E. 6.5 S. 218
f.; Urteile 1C_273/2012 vom 7. November 2012 E. 2.2.2 [nicht publ. in: BGE 139 I 2 ];
2C_519/2009 vom 12. November 2010 E. 1.3 [nicht publ. in: BGE 137 II 136 ]). Ergibt sich
im bundesgerichtlichen Verfahren, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung
rechtswidrig ist, hebt das Bundesgericht den entsprechenden Entscheid auf. Eine darüber
hinausgehende Feststellung über den fortbestehenden Anspruch auf eine
Niederlassungsbewilligung erweist sich in diesem Fall als obsolet. Dem Beschwerdeführer
mangelt es demnach in Bezug auf den Feststellungsantrag von vorneherein an einem
schutzwürdigen Interesse im Sinne von Art. 89 Abs. 1 lit. c BGG , sodass auf das
Rechtsmittel auch insoweit nicht eingetreten werden kann.

E. 1.4
Nach Art. 42 Abs. 1 BGG haben Rechtsschriften die Begehren, deren Begründung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. In der Begründung ist in
gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2
Satz 1 BGG ). Wird ein Nichteintretensentscheid angefochten, ist Streitgegenstand im
bundesgerichtlichen Verfahren grundsätzlich nur die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht auf
das Rechtsmittel nicht eingetreten ist. Soweit sich die Vorinstanz allerdings in einer
Eventualbegründung auch zur materiellen Rechtslage geäussert hat und zum Schluss
gekommen ist, dass das Rechtsmittel im Rahmen eines Sachentscheids abzuweisen wäre,
muss die Beschwerdebegründung im bundesgerichtlichen Verfahren sowohl das
Nichteintreten als auch die materiellrechtliche Seite der Angelegenheit thematisieren ( BGE
139 II 233 E. 3.2 S. 235 f.; Urteil 2C_1014/2015 vom 21. Juli 2016 E. 1.2; je mit
Hinweisen). Die Eingabe des Beschwerdeführers genügt diesen Vorgaben. Auf seine
fristgerecht eingereichte Beschwerde ( Art. 100 Abs. 1 BGG ) ist unter Vorbehalt der
vorstehenden Erwägungen (E. 1.1-E. 1.3) einzutreten.

E. 2.1



Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundes- und Völkerrecht gerügt
werden ( Art. 95 lit. a und lit. b BGG ). Kein zulässiger Beschwerdegrund ist die Verletzung
von kantonalem Recht, soweit nicht eine der in Art. 95 lit. c-e BGG genannten
Rechtsmaterien betroffen ist. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (
Art. 106 Abs. 1 BGG ), doch prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und
Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend gemachten
Vorbringen, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (
BGE 142 I 135 E. 1.5 S. 144 ; 138 I 274 E. 1.6 S. 280 f.). Die Verletzung von Grundrechten
sowie von kantonalem und interkantonalem Recht untersucht das Bundesgericht im
Rahmen der zulässigen Beschwerdegründe ( Art. 95 BGG ) in jedem Fall nur insoweit, als
eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist
(qualifizierte Rügepflicht nach Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 142 I 135 E. 1.5 S. 144 ; 139 I
229 E. 2.2 S. 232).

E. 2.2
Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Eine Berichtigung oder Ergänzung der
vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen ist von Amtes wegen ( Art. 105 Abs. 2 BGG )
oder auf klar und detailliert erhobene Rüge hin möglich ( Art. 97 Abs. 1 BGG , zu den
Rügeanforderungen vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG bzw. BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266; 135 II
313 E. 5.2.2 S. 322; Urteile 2C_647/2015 vom 11. November 2016 E. 2.2 [nicht publ. in:
BGE 143 I 37 ]; 2C_792/2014 vom 4. Mai 2015 E. 5.1). Von den tatsächlichen Grundlagen
des vorinstanzlichen Urteils weicht das Bundesgericht jedoch nur ab, wenn diese
offensichtlich unrichtig sind oder sie auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruhen und die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann
( Art. 97 Abs. 1, Art. 105 Abs. 2 BGG ; BGE 142 I 135 E. 1.6 S. 144 f.; 140 III 16 E. 1.3.1
S. 17 f.).

E. 3
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz hätte auf sein Rechtsmittel eintreten
müssen. Es sei widersprüchlich, wenn sie die Eintretensvoraussetzungen verneine, dann
aber trotzdem ausführlich darlege, dass auch aus materiellrechtlicher Sicht kein Anlass
bestehe, den angefochtenen Entscheid zu ändern. Weiter rügt der Beschwerdeführer eine
Verletzung von § 50 und § 54 VRG. Diese Bestimmungen sähen im kantonalen Verfahren
den Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen vor, sodass er keinen prozessualen
Nachteil erleiden dürfe, wenn die Begründung des Rechtsmittels im vorinstanzlichen
Verfahren in weiten Teilen gleich laute wie jene im Verfahren vor der Sicherheitsdirektion.
Das Vorgehen des Verwaltungsgericht erweise sich zudem als überspitzt formalistisch.

E. 3.1
Soweit sich der Beschwerdeführer auf Bestimmungen des kantonalen Verfahrensgesetzes
bezieht und vorbringt, diese an sich seien von der Vorinstanz falsch angewendet worden,
macht er keinen vor Bundesgericht zulässigen Beschwerdegrund geltend. Bei den
genannten Normen handelt es sich weder um kantonale verfassungsmässige Rechte ( Art.
95 lit. c BGG ), noch um Bestimmungen über die politischen Rechte ( Art. 95 lit. d BGG )
sodass das Bundesgericht in die Anwendung von § 50 und § 54 VRG durch das kantonale
Verwaltungsgericht nur korrigierend eingreifen kann, wenn sie zugleich gegen Bundes-,
Völker- oder interkantonales Recht verstösst ( Art. 95 lit. a, lit. b und lit. e BGG ).



E. 3.2
Diesbezüglich wirft der Beschwerdeführer der Vorinstanz zwar überspitzten Formalismus
vor, was eine Verletzung des bundesrechtlichen Anspruchs auf gleiche und gerechte
Behandlung ( Art. 29 Abs. 1 BV ) darstellen würde. Überspitzter Formalismus liegt jedoch
nur vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass
die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit
übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt
und damit dem Bürger den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (vgl. BGE 142 V
152 E. 4.2 S. 158 ; 135 I 6 E. 2.1 S. 9). Enthält der Entscheid eine Begründung, die dem
Anspruch auf rechtliches Gehör genügt ( Art. 29 Abs. 2 BV ; BGE 142 I 135 E. 2.1 S. 145 ;
138 I 232 E. 5.1 S. 238), sind dem Rechtssuchenden die zum Entscheid führenden
wesentlichen Überlegungen bekannt. Sieht das kantonale Verfahrensrecht in solchen Fällen
vor, dass sich der Rechtssuchende wenigstens kurz mit den Erwägungen des angefochtenen
Entscheids auseinanderzusetzen hat, ist das nicht überspitzt formalistisch (vgl. BGE 134 II
244 E. 2.4.2 S. 247 f.; Urteil 2C_148/2013 vom 2. Mai 2013 E. 4.1). Mit Blick auf Art. 110
BGG zu beachten bleibt aber, dass mindestens eine gerichtliche Instanz im Kanton das
Recht von Amtes wegen anzuwenden hat. Das schliesst zwar nicht aus, dass in einer mit
Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BGG vergleichbaren Weise gewisse Anforderungen an die
Begründung von Rechtsmitteln gestellt werden. Eine eigentliche Rügepflicht, wie sie vor
Bundesgericht in bestimmten Fällen gilt ( Art. 106 Abs. 2 BGG ), ist im kantonalen
Verfahren jedoch unzulässig ( BGE 141 II 307 E. 6.5 S. 314 f.).

E. 3.3
Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass seine Rechtsschrift an das Verwaltungsgericht
zum grössten Teil jener entspricht, die er bereits der Sicherheitsdirektion eingereicht hatte.
Wie sich aus den vorinstanzlichen Feststellungen und auch den Akten ( Art. 105 Abs. 2
BGG ) ergibt, hatte jedoch bereits die Sicherheitsdirektion ihren Rekursentscheid
ausführlich und jedenfalls in einer Art. 29 Abs. 2 BV genügenden Weise begründet. Der
anwaltlich vertretene Beschwerdeführer wäre im vorinstanzlichen Verfahren somit in der
Lage gewesen, sich mit den massgeblichen Entscheidgründen der Rekursinstanz
auseinanderzusetzen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überspitzt formalistisch, wenn die
Vorinstanz im Einklang mit den anwendbaren kantonalen Verfahrensbestimmungen auf das
Rechtsmittel mangels genügender Begründung nicht eintritt, zumal nicht ersichtlich ist,
dass sie die Begründungsanforderungen entgegen Art. 110 BGG überspannt hätte.

E. 3.4
Soweit der Beschwerdeführer der Vorinstanz sodann widersprüchliches Verhalten vorwirft,
kann er daraus zu seinen Gunsten ebenfalls nichts ableiten. Dass das Verwaltungsgericht
die Argumente des Beschwerdeführers trotz einer Verfahrenserledigung durch
Prozessentscheid auch materiell behandelt hat, kann verschiedene Gründe haben, die dem
Beschwerdeführer allesamt nicht zum Nachteil gereichen: So ist denkbar, dass die
Vorinstanz mit Blick auf die Prozessökonomie zusätzlich eine materielle Beurteilung
vorgenommen hat (vgl. E. 1.4 hiervor), oder aber, dass sie dem Beschwerdeführer mit
Rücksicht auf die Hauptfunktionen der Verwaltungsgerichtsbarkeit und dessen
Interessenlage aufzeigen wollte, dass das Rechtsmittel auch ohne die mangelhafte
Rechtsschrift abgewiesen worden wäre (vgl. MARCO DONATSCH, in: Alain Griffel
[Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3.
Aufl. 2014, N. 13 zu § 50). Eine Widersprüchlichkeit ist darin nicht zu erkennen, zumal die



vorinstanzlichen Erwägungen zur Zulässigkeit des Bewilligungswiderrufs auch inhaltlich
zutreffend sind (vgl. E. 3 des angefochtenen Entscheids; Art. 109 Abs. 3 BGG ). Vor
diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, dass das Verwaltungsgericht auf das
Rechtsmittel des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist.

E. 4
Nach dem Dargelegten ist auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nicht einzutreten. Die
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist abzuweisen, soweit auf sie
einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (
Art. 66 Abs. 1 BGG ). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet ( Art. 68 Abs. 1 und
Abs. 3 BGG ).
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